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Beschlussvorlage Vorlage Nr.: BV/FD2/2025/717 

  Status öffentlich 
Federführung:  Datum: 02.06.2025 
Fachdienst 2 Finanzen Verfasser: Carsten Lüke  

  AZ: 11170.06/2024/0001 

Bekanntgabe der Prüfungsmitteilung des Nds. Landesrechnungshofes über die 
Finanzstatusprüfung 2024 

Beratungsfolge Termin  

Ausschuss für Wirtschaft, Marketing, Tourismus, Kultur, öffentliche 

Einrichtungen und Finanzen 

17.06.2025 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 19.06.2025 nicht öffentlich 

Rat der Gemeinde Bad Essen 19.06.2025 öffentlich 

  

Haushaltsmittel 

 stehen bei Konto ____________ zur Verfügung 
 sind  überplanmäßig /  außerplanmäßig bereitzustellen 
 Deckungsvorschlag: 
 Sonstiges 
 Haushaltsmittel werden nicht benötigt 

  

Beteiligung der Ortschaften 

 ist nicht erforderlich 
 wird noch vorgenommen 
 ist erfolgt mit folgendem Ergebnis: 

 

Klima-Relevanz-Prüfung 

 keine Klimarelevanz 

 wird noch im Laufe des Verfahrens vorgenommen 

 KlimaCheck ist erfolgt mit folgendem Ergebnis: 
_________________________________________ 

 
 
Sachverhalt: 
Der Nds. Landesrechnungshof hat im Zeitraum vom 21.05.2024 bis 30.09.2024 eine 
Finanzstatusprüfung bei Einheitsgemeinden unter Berücksichtigung des demografischen 
Wandels durchgeführt. Die Prüfung wurde bei insgesamt zwölf niedersächsischen 
Kommunen mit einer Einwohnerzahl zwischen 9.000 und 22.000 durchgeführt und bezog 
sich auf die Jahre 2019 bis 2022. Gegenstand der Finanzstatusprüfung ist die Betrachtung, 
ob das Haushalts- und Kassenwesen der Kommunen ordnungsgemäß und wirtschaftlich 
geführt wird. Daneben ermöglicht die zeitgleiche Prüfung mehrerer Kommunen einen 
interkommunalen Vergleich anhand ausgewählter Kennzahlen.  
 
Die Prüfungsmitteilung wurde der Gemeinde Bad Essen mit Schreiben vom 19.03.2025 
übersandt. Sie ist dem Rat bekannt zu geben und anschließend an sieben Tagen öffentlich 
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auszulegen. Die Ergebnisse der Finanzstatusprüfung können der als Anlage beigefügten 
Prüfungsmitteilung entnommen werden.  
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat nimmt die Prüfungsmitteilung des Nds. Landesrechnungshofes zur Kenntnis. 
 
 
 
Anlagen: 

Prüfungsmitteilung des Nds. Landesrechnungshofes 
 
 
 


